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In meinem Beitrag diskutiere ich historische Entwicklungen im Umgang 
mit ethnischer und religiöser Diversität in Afrika und skizziere dabei eine 
Linie von vorkolonialen Dominanzstrukturen über die Einheitspolitik der 
frühen Unabhängigkeitsphase bis zum Ruf nach Minderheitenrechten in der 
Gegenwart. Am Beispiel von Nigeria zeige ich auf, wie die Idee von »Minder
heiten« nach der Unabhängigkeit bewusst diskursiv unterdrückt wurde, um 
eine nationale Einheitsidentität im Sinne des Panafrikanismus zu schaffen. 
Nigeria ist ein künstlich geschaffener, nicht organisch gewachsener Staat, der 
ungefähr 250 ethnolinguistische Gruppierungen umfasst. Drei davon, Hausa, 
Yoruba und Igbo, entsprechen jeweils etwa 15 bis 20 % der Bevölkerung (The 
World Factbook 2023).1 Erst mit dem Beginn der Liberalisierung von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft in den 1980er Jahren entstand ein rechtlicher 
und politischer Rahmen, in dem Diversität wieder – in geringem Umfang – 
Anerkennung finden konnte. 

Das Verhältnis von Minderheiten und Mehrheiten zueinander wird in 
diesem Artikel diskursiv verstanden. In vielen Ländern Afrikas werden ak
tuell Kämpfe um die kulturelle, politische und juristische Anerkennung von 
ethnischen und linguistischen Minderheiten2 ausgefochten; Religion spielt 

1 Für einen Überblick zu Geschichte, Politik und Gesellschaft Nigerias verweise ich auf 
das jüngst erschienene Handbuch von Falola und Heaton (2022). 

2 Weder Einteilungen nach »ethnischen« noch nach »linguistischen« Merkmalen bil
den natürliche Kategorien der sozialen Gruppierung ab. Der Begriff der »Ethnie« re
ferenziert eine Gruppe von Menschen (von wenigen Tausend bis vielen Millionen An
gehörigen), die durch gewisse kulturelle Eigenheiten, siedlungspolitische Verortun
gen und familiäre Netzwerke (Lineages) charakterisiert werden. Als diskursiver Be
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seltener eine Rolle (Werbner 2002; Mbanaso/Korieh 2010; Iwilade/Okwechime 
2022). Die Basis dafür ist die African Charter on Human and Peoples’ Rights, die 
1981 von der Organisation of African Unity (OAU, heute African Union, AU) 
beschlossen wurde. Diskurse um Minderheiten- und Mehrheitsstatus werden 
jedoch in vielen afrikanischen Ländern weiterhin durch Regime eingehegt, die 
genau diese Dynamiken unterdrücken will. Ethnische und religiöse Diversität 
waren beim nation building in den 1960er Jahren soziale Tatsachen, denen man 
von Regierungsseite mit einer Politik der nationalen Einheit und Integrati
on begegnete. Ethnische Pluralität führte folglich nicht zu einer Politik des 
Pluralismus, in der Diversität ideologisch wertgeschätzt und gefördert wurde 
(Mabe 2005; Thomas 2005). Erst die Liberalisierung der soziopolitischen Ord
nung ab den 1980er Jahren ermöglichte die Entstehung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, die sich seither für den Schutz besonders stark verfolgter 
ethnischer Gruppen engagieren, die staatliche Anerkennung indigener Reli
gionen fordern und auf der Basis globaler Debatten soziale Gerechtigkeit bzw. 
politische Teilhabe für alle einfordern. 

Ich argumentiere, dass die Charta von 1981 nicht nur in einem Spannungs
verhältnis zur nationalen Einheitspolitik steht, sondern auch zu vorkolonialen 
Strukturen von politischer Dominanz. Ich folge dabei zunächst dem analyti
schen Modell von Dorothea Weltecke (2020), die die Dynamik dominanter und 
geduldeter Gruppierungen im mittleren Jahrtausend, also im Zeitraum von ca. 
500 bis 1500, des afro-eurasischen Raumes untersucht. Die pluralen Staats
gefüge der damaligen Zeit waren vom Zusammenleben von Angehörigen vie
ler verschiedener religiöser und sprachlicher Gruppen geprägt. Weltecke ver
weist nun darauf, dass nicht die nummerische Größe dieser Gruppen für ihre 
Machtposition entscheidend war, sondern ihr politischer Rang und die Loya
lität, die sie von anderen Gruppen einfordern konnten. 

Analog dazu zeigt Afe Adogames’ (2021) Darstellung der religiös-ethni
schen Minderheit der Oẓa in Südzentral-Nigeria auf, wie das vorkoloniale 
Geflecht an Diversität und sozialer Dynamik der Region zunächst in eine na
tionale Einheitspolitik überführt wurde, und ab den 1980er Jahren vermehrt 

griff wird er strategisch zur Fremd- und zur Eigenidentifikation eingesetzt, so dass die 
Grenzziehungen immer komplexen Auseinandersetzungen unterliegen. Die Benen
nung von nahezu deckungsgleichen linguistischen Gruppen vermeidet die Identitäts
diskurse nur vermeintlich, da trotz der wissenschaftlich wesentlich klareren Einteilung 
von Sprachen die dialektalen Grenzen ihrerseits genauso unklar zu ziehen sind wie die 
kulturell-ethnischen Grenzen. 
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im Sinne einer Minderheiten-Mehrheit-Konstellation artikuliert wurde. Bei 
der Analyse von ethnisch-religiöser Pluralität in Afrika ist es notwendig, so
ziogeographische und diskursive Rahmen genau aufeinander abzustimmen 
(Ojo 2022). Innerhalb welcher Grenzen ist welche Gruppe politisch-kulturell 
dominant oder numerisch in der Mehrheit oder Minderheit? Der Wechsel 
zwischen lokalen, regionalen, nationalen und kontinentalen Rahmungen wird 
strategisch genutzt, um eigene und gegnerische Positionen im Kampf um 
Vorrechte jeweils zu relativieren. 

Ich entwickele dafür das Modell gestaffelter Identitäten, um die Zugehö
rigkeit zu mehreren Gruppen zu markieren, die – je nach regionaler und re
ligiöser Rahmung – teils zu Minderheiten und teils zu Mehrheiten gehören 
können. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich in vielen Ländern Afrikas ein 
stabiles Muster herausgebildet, bei dem individuelle und Gruppenidentitäten 
aus mehreren Ebenen bestehen. Im Rahmen der nationalen Einheitspolitik er
laubte es der öffentliche Diskurs bis vor Kurzem nicht, von Minderheiten oder 
Mehrheiten zu sprechen. Aus amtlicher Sicht ist man zunächst nur Bürger*in 
des Staates Nigeria (aber nachrangig auch an eine der vielen dutzend ethnisch- 
kulturellen Gruppen gebunden), man spricht amtliches Englisch (privat selbst
verständlich aber auch verschiedene regionale und lokale Sprachen) und man 
gehört typischerweise entweder dem Christentum oder dem Islam an3 (und 
praktiziert indigene Formen von Ahnenverehrung, Orakelwesen etc. nur pri
vat oder auf dem Dorf). Dies bedeutet auch, dass die nicht-amtlichen Identitä
ten nicht juristisch präzise definiert werden müssen, sondern einem dynami
schen Aushandlungsprozess unterliegen, der von kulturellen, religiösen, öko
nomischen und lokalpolitischen Faktoren geprägt ist. Einer ethnischen Min
derheit anzugehören, bzw. einer nicht-dominanten Gruppe, ist typischerwei
se kein Nachteil, wenn man zugleich einer der beiden dominanten Religionen 
angehört und so Zugang zu sozialem und kulturellem Kapital erhält. Umge
kehrt sind die einzigen indigen-religiösen Akteur*innen, die sich im nationa
len Einheitsdiskurs etwas Gehör verschaffen konnten, diejenigen der domi
nanten Yoruba mit ihrem religiösen Zentrum in Ile-Ife. 

Dabei wird auch die spezifisch religionsbezogene Dynamik von Minder
heiten- und Mehrheiten-Konstellationen deutlich. In Nigeria, wie in den üb

3 Im Vergleich zu Indonesien (vgl. Franke in diesem Band) ist die Zugehörigkeit zu einer 
sogenannten »Weltreligion« für nigerianische Bürger*innen nicht verpflichtend vorge
schrieben. Eine entsprechende Mitgliedschaft hat jedoch im öffentlichen Sektor viele 
Vorteile und wird habituell schlicht erwartet. 
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rigen Ländern Subsahara-Afrikas, wurde der unabhängige Nationalstaat sä
kularistisch organisiert, um einerseits die vormals starken religiösen Institu
tionen gegenüber dem Staat einzuhegen und um andererseits eine Machtba
lance zwischen christlichen und islamischen Institutionen herzustellen. Die 
Staatsführung forderte dabei von den religiösen Institutionen stets unbeding
te Loyalität gegenüber dem neuen Nationalstaat, mehr noch als zu ihren jewei
ligen globalen religiösen Netzwerken. Zum Regime der Einheitspolitik gehör
te gleichzeitig eine massive Vernachlässigung indigener Religionen, die ent
weder als illoyal oder als rückständig (oder beides) eingestuft wurden. Auch 
manche dieser Religionen kämpfen nun um die Anerkennung von Rechten und 
Privilegien, wie sie Islam und Christentum genießen. 

1 Nigeria – Ethnische Heterogenität und die Politik 
der Afrikanisierung 

Vor der Kolonisierung Ende des 19. Jahrhunderts existierten auf dem Gebiet 
des heutigen Nigeria eine Vielzahl von großen und kleinen Königreichen, die 
nicht zuletzt auch von einer großen Vielfalt an ethnischen Identitäten und 
Sprachen geprägt waren. In den Randgebieten der Königreiche waren manche 
ethnischen Gruppen gegenüber den großen militärischen Mächten tribut
pflichtig. Schließlich gab es auch noch andere ethnische Gruppen, die politisch 
nur auf lokaler Ebene organisiert waren und gar keine Form der zentralisier
ten Regierung kannten. Aber auch die großen Königreiche, wie das Sultanat 
von Sokoto oder die Reiche von Oyo und Benin deckten ihrerseits nicht das 
gesamte Gebiet ab, in denen jeweils Hausa, Yoruba oder Edo gesprochen 
wurde. Diese Vielvölkerstaaten waren analog zu denen organisiert, die Do
rothea Weltecke für den mittelalterlichen afro-eurasischen Raum allgemein 
beschreibt: »Die mittelalterlichen Welten werden […] besser in Abstufungen, 
komplexen Beziehungsgeflechten, in Pluralismen der Normen beschrieben« 
(Weltecke 2020: 52). In einem solchen Staat hat nicht notwendigerweise eine 
numerische Mehrheit auch die politische Macht. Das Sultanat von Sokoto 
im heutigen Nordnigeria ist ein gutes Beispiel.4 Die numerische Minderheit 
der Fulani, eine nomadische, militärisch starke und islamisch hochgebildete 

4 Das Reich von Sokoto wurde anfänglich von Usman dan Fodio, dem Amir al-Mu’minin 
(Herrscher der Gläubigen), als Kalifat gegründet, also mit explizit theokratischem An
spruch. Dessen Sohn, Muhammad Bello, regierte das Reich aber nur noch als Sultan, 
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ethnische Gruppe, lebte (und lebt) zwischen anderen Sprachgruppen in ganz 
Westafrika verteilt von Senegal bis nach Kamerun. Ab Ende des 18. Jahrhun
derts und im Verlauf des gesamten 19. Jahrhunderts griffen sie in der ganzen 
Region erfolgreich ein altes Königreich nach dem anderen an. Sie folgten dabei 
der islamischen Ideologie des Heiligen Krieges (jihad). Das Reich von Sokoto 
(1804–1903) im Hausaland wurde das langlebigste dieser neuen Jihadreiche 
des 19. Jahrhunderts. Die bäuerliche Hausabevölkerung, inklusive ihrer alten, 
politischen Eliten wurde in das neue Herrschaftssystem integriert, ebenso 
wie viele andere kleinere Sprachgruppen der Region. Die Auswirkungen der 
Expansionspolitik führten bis weit in den Süden des heutigen Nigeria zu 
ständigen Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen. Der Islam 
blieb dabei lange eine Religion der ökonomischen und politischen Eliten, 
deren Loyalität zum neuen Regime außer Frage stand. Erst Anfang des 20. 
Jahrhunderts mit dem Beginn der englischen Kolonialherrschaft wurde der 
Islam in Nordnigeria endgültig zur Mehrheitsreligion. 

Weltecke (2020: 25–26) argumentiert, dass in solchen ethnisch, kulturell, 
sprachlich und religiös vielschichtigen Staaten nicht die Zugehörigkeit zu ei
ner Mehrheitsbevölkerung oder Religion entscheidend für die soziopolitische 
Identifikation damit war, sondern ausschließlich die Loyalität gegenüber der 
zentralen Regierung. Umgekehrt bedeutet das, dass ethnische oder linguis
tische Identitäten nie exakt definiert wurden, fließende Grenzen hatten und 
ständig diskursiven Verschiebungen unterlagen. Dieses Prinzip der vorkolo
nialen Rechtsordnung hat auch im Prozess der Bildung von Nationalstaaten in 
Afrika noch lange nachgewirkt und teilweise bis in die Gegenwart hinein prak
tische Relevanz behalten. Die kolonialen Territorien waren riesige Gebiete, die 
immer mehrere Königreiche und viele Ethnien umfassten. Als diese Territo
rien in Nationalstaaten umgewandelt wurden, konnten sie nicht dem euro
päischen Prinzip der Einheit von Sprache und Nation folgen (Thomas 2005). 
Durch eine konsequente »Afrikanisierung« von Kultur, Politik und Verwaltung 
(ideell wie personell) wurde folglich ein Nationalismus vertreten, der ethnische 
und religiöse Identitäten bewusst vernachlässigte und durch eine Form der re
gierungstreuen Loyalität überbrückte, die der in den vorkolonialen Vielvölker
staaten nicht unähnlich war. 

Es gab zudem ein zweites strukturelles Problem, das die Politik der Afri
kanisierung als Prozess der nationalen Integration in einem Vielvölkerstaat 

also als weltlicher Herrscher. Zur Geschichte des Reiches s. Last (1977) und Loimeier 
(2013). 
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lösen musste. Sie diente dazu, die soziopolitischen Gräben zu schließen, die 
das Prinzip der indirect rule im Britischen Empire (ca. 1900 bis 1960) aufge
rissen hatte und die zu einem anderen, viel problematischeren Umgang mit 
ethnischer und religiöser Diversität geführt hatte. Mahmood Mamdani argu
mentiert, dass die kolonialen Administrationen eine Reifizierung ethnischer 
(»tribaler«) Strukturen gefördert hatten, um so eine Reihe von Minderheiten 
zu produzieren, von denen sich keine wirkungsvoll gegen die Zentralregierung 
stellen konnte: »In the colonies, there would be no native majority built to re
semble the colonizer; instead there would be assorted minorities, each preser
ved under the leadership of a native elite« (Mamdani 2020: 3). Die lokalen Eli
ten wurden mit kolonialer Unterstützung in einen Machtkampf um die neue 
Identität als einem »Stamm« verwickelt, indem neue »native chiefs« einge
setzt wurden, die lokale Regierungsbefugnisse und eine eigene Gerichtsbar
keit innehatten (indirect rule). Solche Chiefs hatte es vorher in vielen Regionen 
gar nicht gegeben, in anderen Regionen wurden alte Machthaber militärisch 
durch neue, von der Kolonialregierung unterstützte Machthaber ausgewech
selt (wie im Fall des Sultanats von Sokoto in Nigeria). Die Afrikanisierungspo
litik der Unabhängigkeit, so Mamdani, diente dazu sowohl die Dichotomie aus 
kolonialen Siedlern und Einheimischen aufzuheben (vor allem in Ländern im 
südlichen und östlichen Afrika) als auch die Binnenidentität der kolonial ge
schaffenen »Stämme«, den sogenannten Tribalismus, durch eine Identität der 
nationalen Einheit zu ersetzen – im Zweifel mit Gewalt (Mamdani, 2012).5 Mit 
Weltecke gesprochen wurde die kolonial erzwungene und juristisch definierte 
Zugehörigkeit der Menschen zu einem bestimmten »Stamm« durch die Loyali
tät zum neuen Nationalstaat ersetzt – der sich aber eben nicht durch ethnische 
Homogenität, sondern gerade durch die Integration der ethnischen Heteroge
nität auszeichnete. 

In manchen Ländern Afrikas folgte man beim nation building dem Beispiel 
der Sowjetunion, indem man eine sozialistische Einheitspartei schuf. Sie 

5 Konflikte um religiöse oder ethnische Dominanz erreichten in Nigeria nie die Ebene 
der nationalen Politik, sondern wurden immer wieder auf die Ebene der Bundesstaa
ten zurückverwiesen. Der blutige Biafra-Krieg 1967 bis 1970, in dem die Nationalre
gierung die abtrünnige Igbo Region brutal unterwarf, machte allen separatistischen 
Bewegungen ein Ende. Für die aktuelle bürgerkriegsähnliche Bedrohung durch den is
lamistisch motivierten Terrorismus von Boko Haram findet die nationale Regierung 
unter anderem auch deswegen keine adäquate militärische oder zivile Antwort, weil 
der Umgang mit ethnischer und religiöser Differenz keinen Ort im Prinzip der natio
nalen governance hat. Die Bundesstaaten allein sind aber militärisch überfordert. 
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sollte die ethnische und religiöse Pluralität auf lokaler Ebene absorbieren und 
im Gegenzug zur Bildung sozialistisch (und nicht mehr ethnisch) gesinnter 
Menschen beitragen. Nigeria ging einen anderen Weg und nahm das föde
rale System der USA zum Vorbild. Es wurden zunächst zwölf Bundesstaaten 
geschaffen, die auf drei Großregionen aufgeteilt waren: Nordnigeria, Süd
west- und Südostnigeria. Die drei Großregionen waren von den dort jeweils 
ansässigen numerischen Mehrheiten der Hausa-Fulani, Yoruba und Igbo 
geprägt. Die Zahl der Bundesstaaten wurde mittlerweile auf 36 erhöht, gerade 
auch mit der Begründung, dass man der regionalen Diversität somit besser 
Rechnung tragen könne. In den neuen Bundesstaaten wurden somit auch 
andere Ethnien zu numerischen Mehrheiten, wie die Nupe oder Edo (Benin).6 
Erst in den Subdivisionen (Bezirken) der Bundesstaaten und endgültig in 
den Gemeindestrukturen werden die etwa 250 verschiedenen Sprachgruppen 
Nigerias greifbar. 

Minderheiten-Mehrheiten Konstellationen müssen folglich je nach ad
ministrativem bzw. regionalem Bezugsrahmen skaliert werden (Iwilade/ 
Okwechime 2022). Numerisch kleine Gruppen wie die Ọza werden schon 
auf Bezirksebene zu Minderheiten (Adogame 2021), andere Gruppen domi
nieren in einem oder mehreren Bundesstaaten. Nur auf drei Gruppen wird 
auf nationaler Ebene Rücksicht genommen, indem Hausa, Yoruba und Igbo 
zum Beispiel als Nationalsprachen (national languages) gelten. Aber die einzig 
amtlich wie rechtlich offiziell anerkannte Sprache (official language) ist Eng
lisch. Es ist die einzige »Einheitssprache«, die im ganzen Land und von allen 
Bürger*innen gesprochen wird.7 

6 Hier ist von Gruppen zwischen 1 % und 3 % gemessen an der Gesamtbevölkerung die 
Rede. 

7 Länderübergreifend unterscheidet man in Afrika zwischen lokalen Sprachen, Regio
nalsprachen und den kolonialen Sprachen. Lokale Sprachen werden als Erstsprache 
nur von Angehörigen der jeweils eigenen Ethnie gesprochen. Das können ein paar 
Tausend oder auch viele hunderttausende, gar Millionen Sprecher*innen sein, wo
bei die Sprachräume nicht abgeschlossen sein müssen, sondern oft aufgrund von 
(Arbeits-)Migration und Umsiedlungsbewegungen ineinander verwoben sind. Regio
nalsprachen sind die Sprachen, die sich in einer Region als (Fern-)Handelssprachen 
durchgesetzt haben und der translokalen Kommunikation dienen. In Nigeria sind dies 
Hausa, Yoruba und Igbo; in anderen Ländern bekannte Sprachen wie Bambara, Swa
hili, oder Zulu. Die kolonialen Sprachen sind meistens die Sprachen der Schulen (ab 
Klasse 1), der Bürokratie und der Regierung (Englisch, Französisch, Portugiesisch, im 
Sudan auch Arabisch). 
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2 Afrikanisierung, Religionspolitik und gestaffelte Identitäten 

Die Religionsgeschichte Afrikas zeichnet sich wie die ethnisch-sprachliche 
Geographie durch geschichtete Formationen aus, die von vorkolonialen, 
kolonialen und postkolonialen Dynamiken geprägt ist. 

»Area or ethnic studies helps us to both illuminate and guide against macro

cosms (microcosms) of hegemony. While Yoruba, Benin, Nupe, Hausa/Fulani 
Studies and so forth, but in particular studies on Yoruba religion and culture, 
dominate the Nigerian knowledge production economy, this book seeks to 
populate and contribute to that mix, the visibility of Ọza as one of other mi

nority people groups whose histories, cultures and spiritualities are yet to be 
inscribed within the global academy.« (Adogame 2021: 21) 

In der Einleitung zu seiner Studie über die Kultur und Religion der Ọza, einer 
kleinen Ethnie in Südzentral-Nigeria, verweist Adogame auf zwei Dinge. Dies 
ist einerseits die bereits diskutierte Vielschichtigkeit hegemonialer Strukturen 
in der politisch-ökonomischen Arena, die nicht nur durch die britische Kolo
nisierung gekennzeichnet ist, sondern auch durch lokale Herrschaftsansprü
che benachbarter Ethnien, die seit Jahrhunderten miteinander in Konflikt ste
hen. Adogame beschreibt hier die Ọza als Minderheit gegenüber mehreren, 
um Vorherrschaft ringenden Akteursgruppen, die so völlig in der Unsichtbar
keit verschwinden. 

Zugleich spricht Adogame die Unsichtbarkeit der indigen-religiösen Tra
ditionen der Oẓa an: »By invincibilizing Ọza histories, cosmologies and reli
gious cultures, we attempt to demonstrate their indigeneity, while also un
derscoring the inherent homogeneity and heterogeneity of African religions 
and spiritualities.« (Adogame 2021: 21) Mit »homogeneity« und »heterogenei
ty« benennt er die klassifikatorische Schwierigkeit, überhaupt eine klare Ab
grenzung für die Kategorie »indigene Religion« zu finden. Indigene Religio
nen haben typischerweise keinen Eigennamen, sondern sind an ihre ethnisch- 
sprachlichen Trägergruppen gebunden. Zugleich wurde die Heterogenität indi
gener Orakel, Opferschreine, Priesterbünde, Heilungsriten und Ahnenvereh
rung von Seiten der Missionar*innen, der Kolonialadministration und später 
auch der akademischen Religionsforschung unter der Kollektivbezeichnung 
»African Traditional Religion« (ATR, meist im Singular verwendet) homogenisiert. 
Die auf politischer Ebene verfolgte Taktik von Afrikanisierung als Mittel zur 
Bildung einer nationalen Einheitsidentität wurde auch im Feld der Religion 
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von verschiedenen Akteur*innen aufgegriffen (Goshadze 2025). Adogame ver
folgt mit der Benennung der Ọza Religion als »indigener« Religion explizit ei
ne Strategie der Sichtbarmachung von Differenzen gegenüber der Kategorie 
afrikanisierter »traditioneller Religion«. 

Mit der Kollektivbezeichnung African Traditional Religion wurde den indi
genen Religionen zunächst ein klassifikatorischer Raum neben den »Weltre
ligionen« des Islam und des Christentums eingeräumt (Goshadze 2025). Bis 
in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts hinein waren die indigenen Religio
nen auf dem Staatsgebiet des heutigen Nigeria jedoch in der Summe gegen
über dem Islam und dem damals noch nahezu unbedeutenden Christentum 
numerisch in der Mehrheit. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es üblich, reli
giöse Zugehörigkeit zu dritteln; in Nigeria war es war politisch korrekt, von 
je einem Drittel Muslim*innen, Christ*innen und traditionell Religiösen zu 
sprechen. Aus vielen, numerisch sehr kleinen ethnisch gebundenen Religionen 
wurde als ATR eine große, sichtbare, aber immer noch marginalisierte Grup
pe. Das Machtverhältnis zwischen den Religionen war von einem immensen 
Gefälle geprägt. Der sufisch geprägte, sunnitische Islam der nördlichen Regi
on Nigerias war die Religion der alteingesessenen Fulani-Hausa Eliten des So
koto Reiches, die auch im postkolonialen Nationalstaat noch großen Einfluss 
hatten. Das Christentum in seiner europäisch-missionarischen Prägung (aber 
nicht konfessionsgebunden) war die Religion der Anfang des 20. Jahrhunderts 
neu aufstrebenden Eliten des Südens, die bei der Bildung des postkolonialen 
Nationalstaates den größten Einfluss hatten. Bildung, medizinische Versor
gung und Handelsmonopole waren (und sind weiterhin) eng an Institutionen 
und Akteure der beiden großen Religionen gebunden.8 

Die traditionellen, oder indigenen Religionen Nigerias wurden folglich im 
Prozess des nation building nicht wertgeschätzt, sondern als rückständig und 
illoyal bezeichnet. Im Zuge der Afrikanisierung wurde dezidiert eine moder
nistische Kulturpolitik gefördert, die Kunst, Theater und Musik von allen ritu
ellen Beiklängen trennte (Sarró 2009; Wilkens 2024). Maskenschnitzerei wur
de in der frühen postkolonialen Phase zu nationalem Kulturerbe erhoben, aber 
die den Masken innewohnenden Ahnen wurden dabei verdrängt. Trommeln 
wurden im neuen Genre der afrikanischen Weltmusik gefeiert, aber nicht als 
Mittel zur Kommunikation mit den Göttern und Göttinnen. African Traditio
nal Religion (ATR) wurde (und wird noch) an den Schulen und Universitäten als 

8 Einen Überblick über die Religionsgeschichte Nigerias bieten Adogame (2010) und 
Vaughan (2016). 
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eigenständiges Fach unterrichtet, in der Regel aber von christlichem Lehrper
sonal (Adogame et al. 2012). 

Der nigerianische Nationalstaat (wie viele andere afrikanische Staaten 
auch) hat eine ausdrücklich säkulare Verfassung. Dieser Säkularismus trennt 
zwar zwischen religiösen und staatlichen Institutionen, spiegelt aber keine 
allgemeine Tendenz zur Abkehr von Religion wider. Im Sinne von Einheits
politik und Afrikanisierung dient der staatliche Säkularismus vor allem dazu, 
religiöse Differenzen aller Art, insbesondere aber die Konkurrenz zwischen 
christlichen und islamischen Eliten zu unterbinden und zugleich die be
dingungslose Loyalität dieser Eliten gegenüber der Einheitsregierung zu 
erzwingen (Wilkens 2024). Es gibt folglich islamische und christliche Natio
nalfeiertage, islamische und christliche Lehrstühle an den Faculties of Divinity 
der nationalen Universitäten, Fördergelder für die Wallfahrt nach Mekka 
sowie für christliche Großereignisse, und in der Hauptstadt Abuja gibt es 
eine nationale Moschee und eine nationale Kirche (Omotola, 2010). Es gibt die 
politische Vereinbarung, dass – innerhalb derselben Partei – ein muslimischer 
Präsident aus dem Norden des Landes von einem christlichen Vizepräsiden
ten aus dem Süden vertreten werden muss und umgekehrt. Dieses Prinzip 
wurde tatsächlich immer eingehalten, sowohl nach militärischen Putschen als 
auch nach freien Wahlen. Aber die indigenen Religionen werden im säkularen 
Gefüge nicht wahrgenommen. 

Diese Situation hat zur Folge, dass die meisten Nigerianer*innen sich heu
te entweder dem Christentum oder dem Islam zugehörig fühlen (oder beiden). 
Indigene Riten, Heilungsbräuche und Ahnenopfer werden stattdessen meist 
unter dem Label »Kultur« vollzogen. Mit dem Beispiel der Ọza verweist Adoga
me (2021) beispielsweise auf die notorische Unmöglichkeit bei indigenen Re
ligionen analytisch zwischen Kultur und Religion unterscheiden zu können. 
In seiner Darstellung wird schnell deutlich, dass in der lokalen Praxis neben 
dem Christentum kein anderer »religiöser« Diskurs möglich ist; bestenfalls ist 
von »Spiritualität« oder »Kosmologie« die Rede. Man lebt und agiert typischer
weise in Bezug auf zwei Orientierungssysteme: der lokalen indigenen Religion 
(aber meist unter dem Namen »Kultur« geführt) und einer der beiden Mehr
heitsreligionen. Gestaffelte ethnische Identitäten überlagern sich in Nigeria 
(und anderswo) also zugleich mit gestaffelten religiösen Identitäten. 

Mit dem Modell der gestaffelten Identität möchte ich insbesondere auf 
ein Merkmal multipler Identität hinweisen, das den europäischen Natio
nalstaaten fremd (geworden) ist, aber in solchen Nationalstaaten verbreitet 
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ist, die im Zuge des Kolonialismus gebildet wurden.9 Diese künstlich ge
schaffenen Nationalstaaten kennen nicht die Einheit von Sprache, Kultur, 
Religion und Nation, sondern verbinden unterhalb der nationalen Ebene eine 
Vielzahl von Sprachen, Kulturen und Religionen miteinander. Mit Bourdieu 
(1998) gesprochen hat jeder Mensch verschiedene Feldidentitäten, da man 
im Alltag immer in wechselnden Feldern agiert (z.B. Beruf, Familie, Arzt
besuch, Freizeit). Übertragen auf koloniale Nationalstaaten entsprechen die 
Sprachgruppen, die einzelnen Lineages und die rituell-religiösen Verbände 
Bourdieu’schen Feldern. Je nach Bezugsrahmen der Kommunikation und den 
»Mitspielern« im Feld ändern sich bestimmte Ausprägungen des Habitus, 
Autoritätsmuster und die Sprache selbst. Eine gestaffelte Identität verweist 
also darauf, dass Menschen je nach Feldkontext, verschiedene Identitäten 
ins Spiel bringen können, und dies auch strategisch tun. Man kann also auf 
die Zugehörigkeit zu kleineren oder größeren Einheiten von Familie und 
Ethnie verweisen, auf die Ahnen der Familie oder die Moscheegemeinde am 
Freitag, auf Altersklassen sowie auf die nationale oder amtliche Identität. 
Die relative Dominanz verschiedener Identitäten untereinander ist diskursiv 
und habituell geprägt und er ist oft auch mit gewissen Privilegien, amtlichen 
Rechten oder auch mit materieller Verdrängung verbunden (vergleichbar mit 
den Dominanzstrukturen, die Weltecke beschreibt, s. oben). 

Die strategische Nutzung dieser multiplen Zugehörigkeiten steht in einem 
deutlichen Gegensatz zu einer Identifikation mit einer klar zu benennenden 
Minderheit oder Mehrheit in einem solchen nationalstaatlichen Gefüge. Alle 
Menschen mit gestaffelter Identität gehören sowohl numerischen Minderhei
ten wie Mehrheiten an – je nach kommunikativem Kontext: lokale Mehrheits
gruppen können regional in der Minderheit sein; national dominante Grup
pen wie die Yoruba, Igbo oder Hausa sind außerhalb ihrer Regionen in der 
Minderheit; und Mitglieder einer Mehrheitsreligion in einer Region (wie das 
Christentum in Südnigeria) können zu Minderheiten in einer anderen Regi
on werden (dem islamischen Norden des Landes). Um wieder mit Bourdieu zu 
sprechen: kulturelles und symbolisches Kapital erwächst je nach Feldkontext 

9 Klassisch ist Ernest Gellners (1983) Theorie der Homogenität von Politik, Kultur, Eth
nizität usw. in einem modernen, industrialisierten Nationalstaat. Mit der Politik der 
Afrikanisierung strebten die Akteur*innen der Unabhängigkeitsbewegungen zwar ei
ne solche Homogenisierung an, verknüpften dabei aber immer zugleich nationale und 
panafrikanische Identitäten. Außerhalb des staatlichen Diskurses entstand jedoch in 
den Ländern Afrikas nie eine nationale Homogenität wie in (West-)Europa. 
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aus allen Teilen der gestaffelten Identität, lokal, regional oder national durch 
Familiennetzwerke, religiösem Bekenntnis oder die Beherrschung eines ›amt
lichen‹ Habitus. Die zwei großen Religionen Islam und Christentum sind im 
nationalen Gefüge zu einem wesentlichen Aspekt von mehrheitlichen und do
minierenden Identitäten geworden – größer noch als die Identifikation mit 
den größten Sprachgruppen Yoruba, Hausa oder Igbo. Die Dominanzstruk
turen gewisser religiöser und ethnischer Gruppen werden seit einigen Jahren 
jedoch zunehmend in Frage gestellt. Beispielsweise verschaffen sich indigen- 
religiöse Akteur*innen der dominanten Yoruba mit ihrem religiösen Zentrum 
in Ile-Ife zunehmend Gehör gegenüber Christentum und Islam. Und auch der 
globale Menschenrechtsdiskurs um ethnische und religiöse Minderheiten bie
tet sich idealerweise an, um Veränderungen herbeizuführen. So können (müs
sen aber nicht) aus gestaffelten Identitäten nun doch eindeutige Zuordnungen 
zu bestimmten (Minderheiten-)Gruppen erwachsen. 

3 Liberalisierung und Beispiele zeitgenössischer MMK 

Mit dem Beginn der globalen Monetarisierungspolitik und dem Ende des 
Kalten Krieges kam eine neue weltpolitische Phase der (Neo-)Liberalisierung 
auf, die sich in den Ländern Afrikas durch Verfassungsänderungen und die 
Einführung von Mehr-Parteien-Demokratien ausdrückte. Damit wurde zwar 
vermehrt politischer Mehrstimmigkeit und zivilem Engagement Raum im 
öffentlichen Diskurs eingeräumt. Regierungen und Verwaltungen rückten 
jedoch nicht vom governance-Prinzip der nationalen Einheit ab. Aufbrechen
de ethnische Unruhen, Streit um Landnutzung und Siedlungspolitik10, der 
Kampf um Geschlechtergerechtigkeit und auch die Folgen von ökologischer 
Ausbeutung auf die lokale Bevölkerung (Iwilade/Okwechime 2022) hatten 
ab den 1980er Jahren zur Folge, dass sich zivilgesellschaftliche Vereine von 
Betroffenen bildeten, die sich für die Wahrung ihrer jeweiligen Rechte ein
setzten. Der Ruf nach social justice wurde in vielen afrikanischen Ländern, 
wie auf der ganzen Welt, zu einem zentralen Prinzip auf der Suche nach 
politischer Teilhabe, kultureller Anerkennung und anti-diskriminatorischer 
Aufklärung (Werbner 2002; Udogu 2010). 

10 Völkerwandungen haben bis zum Beginn der pax colonia vielerorts zu lokalen Verwer
fungen geführt und insbesondere zu Konflikten zwischen Wildbeutergesellschaften, 
Nomaden und agrarischen Gesellschaften – in aufsteigender sozialer Dominanz. 
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Im Zuge dieser Entwicklungen war 1994 das Ende des Apartheidregimes in 
Südafrika von herausragender Bedeutung. Dem Rassismus des alten Regimes 
wurde durch die African National Congress (ANC) mit einer bewussten För
derung von Diversität begegnet. So wird der rechtliche Rahmen gezielt mit 
Blick auf Freiheitsrechte ausgebaut, und zwar sowohl für Individuen wie für 
Gruppen. Damit wird sehr bewusst auch die politische Wende hin zur »Regen
bogennation« markiert. Nationale Integration bleibt ein wesentliches Ziel der 
öffentlichen Identitätspolitik, aber eben nicht mehr auf Kosten der zugrund
liegenden Diversität (Burchardt 2017). 

In Nigeria ist die Entwicklung ähnlich. Die nigerianische Verfassung (in 
allen Versionen) garantiert Menschenrechte sowie die Rechte religiöser, eth
nischer, geschlechtlicher und anderer Minderheiten so wie es internationalen 
Rechtsnormen entspricht. Im Sinne der Einheitspolitik wurde davon bis in 
die 1980er Jahre hinein jedoch nur selten Gebrauch gemacht. Mit der politi
schen Liberalisierung und den neuen zivilgesellschaftlichen – und eben nicht 
traditionell verfassten ethnisch-religiösen – Gruppen entsteht seit knapp 
drei Jahrzehnten erstmals ein diskursiver Rahmen, in dem die Argumentation 
über Minderheiten-Mehrheiten-Konstellationen öffentliche Relevanz gewinnt 
(Iwilade/Okwechime 2022). Auch hier wird nun immer öfter der juristische 
Weg gesucht, um auf spezifische Minderheitenkonstellationen aufmerksam 
zu machen. Einer der wichtigsten Motoren für diese Entwicklung ist die 
Bezugnahme auf die African Charter on Human and Peoples’ Rights von 1981. 

In multi-ethnischen und multi-religiösen Staatsgebilden wie Nigeria, 
Südafrika und anderen Nationen ist Diversität immer gegeben. Mit der ge
sellschaftlichen Liberalisierung stellt sich nun die Frage für die aufkeimende 
Zivilgesellschaft, welche Konturen diese Diversität annehmen soll. Wo be
stimmt man nun ethnische Grenzen, wenn man als Ethnie sichtbarer werden 
will? Wer wird in diesem Prozess ausgeschlossen? Wie korreliert man indigene 
Religionen mit den ethnischen Grenzen? Welche christlichen Konfessionen 
treten auf und wie werden ökumenische Verbände geführt?11 Welche isla
mischen Strömungen, Schulbildungen oder Bruderschaften formieren sich 
mit- und gegeneinander, und welche politische Relevanz soll diese religiöse 

11 Ich gehe in diesem Artikel nicht auf kleine christliche Kirchen ein, wie die Jehovas Zeu
gen, Siebenten-Tags-Adventisten oder die Neuapostolische Kirche. Sie alle sind in Ni
geria präsent, werden aber tatsächlich nicht als unterprivilegierte oder marginalisier

te Gruppen wahrgenommen, und somit auch nicht als Minderheiten, die sich gegen 
Mehrheiten zur Wehr setzen müssten. 
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Debatte haben? Akteur*innen im religiösen Feld (bzw. in den verschiedenen 
konfessionellen Feldern) können im Rahmen ihrer gestaffelten Identitäten 
nun strategische Überlegungen anstellen, welche der aktuellen Debatte um 
Dominanz und Privilegien auf einen Minderheiten-Mehrheiten-Diskurs 
zugespitzt und welche eher im etablierten Muster von Einheitspolitik und 
gelebter Heterogenität gelöst werden sollen (Iwilade/Okwechime 2022). Im 
ersten Fall muss zudem die Frage gestellt werden, ob die vielen mittelgro
ßen Gruppen eher Minderheiten sein wollen, die dann wiederum besondere 
Rechte einfordern dürfen, oder sie lieber versuchen sollen, Teil der (wie auch 
immer zu definierenden) Mehrheit zu werden, um von Dominanzstruktu
ren zu profitieren? Das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die sich über 
Jahrzehnte strecken und nun, im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts, immer 
noch am Anfang stehen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass ein Minderheiten- 
Mehrheiten-Diskurs im selben Maß wirkmächtig werden wird wie in den 
monolingualen und monoethnischen Nationen Europas. Ein paar Beispiele 
sollen aber nun die Situation veranschaulichen. 

Der Norden Nigerias ist, wie oben dargestellt, seit Jahrhunderten mus
limisch geprägt und unterlag in großen Teilen auch einem jihadistisch ge
führten Kalifat. Diese theokratische Ordnung wurde mit dem Kolonialregime 
durch das Prinzip der indirect rule stark eingehegt und im unabhängigen Staat 
Nigeria vollständig durch eine säkularistische Ordnung ersetzt. Im Zuge der 
Liberalisierung wurde jedoch der Unmut nördlicher Akteure im Staatswesen 
lauter: Man fühlte sich, zum Teil durchaus zurecht, vom christlichen Sü
den des Landes unterdrückt (Vaughan 2016; Ojo 2022). Rohstoffgewinnung, 
Bildungszentren und politische Zentralinstitutionen waren im Süden. Der 
Vorwurf lautete, dass Muslim*innen zu einer Minderheit im eigenen Land 
geworden seien. Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit müsse es aber mög
lich sein, in der eigenen Region die eigene Religion im vollen Umfang zu 
praktizieren. In insgesamt zwölf Bundesstaaten wurde in den späten 1990er 
Jahren die Scharia12 eingeführt. Die nigerianische Bundesregierung ließ diese 
Entwicklung zu, und zwar ausdrücklich mit dem Verweis auf den nationalen 
Säkularismus: Dieser betone ja die Religionsfreiheit. Der Umgang mit den 
Christ*innen im Norden wurde in der Folge zu einem hitzig debattierten 
Thema: Sollten sie juristisch eine Sonderbehandlung als geschützte religiöse 

12 Islamische Regelungen für das Personenstandsrecht, in den Bereichen Ehe und Erb
schaft beispielsweise, waren immer üblich. Neu war die Einführung der Scharia im Be
reich des Zivil- und Strafrechts. 
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Minderheit unter islamischem Recht erhalten – oder waren sie schlicht Bürger 
des Nationalstaates mit denselben national-säkularen Rechten wie im Rest 
des Landes? Meist wird nach nationalem Recht entschieden, so dass zwar 
formal die Distinktion in religiöse Mehrheit und Minderheit auf nationaler 
Ebene im Sinne der Einheitspolitik vermieden werden kann, de facto kommt 
es aber immer wieder zu Verwerfungen und Diskriminierungen. An diesem 
Beispiel wird deutlich, wie ein Minderheiten-Mehrheiten-Diskurs auf Ebene 
der Bundesstaaten sehr effizient getriggert werden konnte: Durch die eigene 
Zuordnung als Minderheit im Sinne der sozialen Gerechtigkeit konnten die 
muslimischen Eliten wieder eine (traditionelle) Dominanzstruktur herstellen, 
in der sie selbst die religiöse Mehrheit bilden. 

Das Recht auf den Schutz von religiösen Minderheiten wird ansonsten in 
den Ländern Afrikas kaum in Anspruch genommen. Zu gering sind die Er
folgsaussichten in Staaten, die weiterhin vorwiegend auf einer nationalen Ein
heitspolitik beharren. Ich möchte stattdessen noch in aller Kürze auf alterna
tive Zugänge zu diesem Diskurs verweisen. Im Kampf um juristische Aner
kennung ist der Weg über individuelle Freiheitsrechte, die aus der Zugehörig
keit zu einer Minderheit erwachsen, wesentlich wichtiger als der um die An
erkennung der gesamten Gruppe. Hier sei beispielhaft wiederum auf Südafri
ka verwiesen. Fessha und Dessalegn (2021) diskutieren umfänglich verschie
dene derartige Rechtsstreitigkeiten, bei denen Angehörige von Religionen wie 
Rastafari oder der Hindu-Minorität in Südafrika Verordnungen von Berufs
vereinigungen oder Schulen teilweise außer Kraft setzen durften, um den Ge
bräuchen ihrer Religion folgen zu können. Der Rastafari-Angehörige war An
walt, der aufgrund seines (rituellen) Haschischkonsums aus dem Berufsver
band ausgeschlossen worden war; im anderen Fall sollte ein Mädchen von der 
Schule verwiesen werden, da ihr (ritueller) Nasenring als Piercing der Kleider
ordnung widersprach. In diesen wie in vielen anderen Fällen, auch in anderen 
Ländern Afrikas, wird die Anerkennung des Status der religiösen Minderheit 
und der damit einhergehenden Rechte von den Gerichten meist problemlos 
anerkannt. In der folgenden Auseinandersetzung geht es dann nur noch um 
die Verhandlung des Einzelfalles. 

Eine besondere Minderheit, die in Nigeria kaum toleriert wird, stel
len atheistische oder humanistische Verbände dar (vgl. Schröder in diesem 
Band). Hier wird das Loyalitätsprinzip, das Weltecke beschreibt, noch einmal 
klar sichtbar. Der nigerianische Staat wird von zwei Religionen gestützt: Islam 
und Christentum. Die säkulare Verfassung soll die Gleichwertigkeit dieser 
Religionen schützen, ohne sie dabei im Sinne eines europäischen Säkularis
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mus in Abrede zu stellen. Wer also keine dieser beiden Religionen vertritt, 
steht im Verdacht illoyal gegenüber Staat und Gesellschaft zu sein. Auch wenn 
der Humanistische Verband Nigeria politisch anerkannt ist und rechtlich als 
Verein registriert werden konnte, bleibt die Ablehnungshaltung doch sichtbar 
und Anhänger*innen sehen sich immer wieder der Gefahr von Verhaftungen 
ausgesetzt. Die Verfolgung von Atheist*innen und Humanist*innen in Nige
ria (und anderswo, vgl. Franke in diesem Band) basiert auf dem Verdacht von 
Immoralität, der aber nicht nur einer allgemeinen kulturellen Haltung von 
Ablehnung und Unverständnis folgt, sondern auch der institutionellen Sorge 
vor Illoyalität. 

Ein letztes Beispiel sei genannt. Die oben bereits diskutierte Marginalisie
rung indigener Religionen, ihre politische Entmachtung und ihre Assoziation 
mit Rückschrittlichkeit zu Zeiten der Kolonisierung und in der frühen Phase 
der Unabhängigkeit kehrt sich nun im Zuge der gesellschaftlichen Liberalisie
rung in ihr Gegenteil. Afe Adogames Wunsch, die numerisch sehr kleine indi
gene Religion der Oẓa in die akademische Aufmerksamkeit einzuschreiben, ist 
eine klare Folge dieser Entwicklung. Wesentlich erfolgreicher ist ein westafri
kanisch-transatlantisches Netzwerk, das mal unter dem Namen Yoruba Re
ligion, oder Orixa/Orisha, oder seltener Voodoo/Vodun bekannt ist.13 Trans
atlantisch hat sich im 19. Jahrhundert eine Vielzahl von neureligiösen Grup
pen herausgebildet, zu denen Candomblé, Santería, Voodoo und viele andere 
gehören. Nach einer langen Phase der politischen Unterdrückung zugunsten 
des Katholizismus versucht man nun im Zuge von Liberalisierung und kul
tureller Emanzipation die gemeinsame afrikanische »Indigenizität« und Au
thentizität zu betonen. Ein akademischer Sammelband mit dem Titel Òrìşà 
Devotion as World Religion (Olúpǫ̀nà/Rey, 2008) markiert bewusst die diskursive 
Verneinung der Yoruba Religion(en) als einer Minderheit in einer Arena soge
nannter »Weltreligionen«. Als ethnolinguistische Gruppe sind die Yoruba eine 
der drei numerischen Mehrheitsgruppen in Nigeria. Obwohl die meisten nige
rianischen Yoruba entweder Christ*innen oder Muslim*innen sind, taugt die 
ethnische Mehrheitsposition sehr gut dazu, nun auch die indigene Religion 
aus der phänomenologischen Einheitskategorie der »African Traditional Religi
on« herauszulösen bzw. als Mehrheitsreligion innerhalb dieser Kategorie dar

13 Orisha/Òrìşà ist im Yoruba der Name für die vielen verschiedenen Götter (Orixa in der 
brasilianischen Schreibweise); Vodun sind die Götter im Ewe, also in Ghana und an
grenzenden Ländern. Die Pantheone teilen zwar viele Gemeinsamkeiten, unterschei
den sich auf lokaler Ebene aber auch deutlich voneinander. 
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zustellen. Auf beiden Seiten des Atlantiks begegnet man der religiösen Min
derheitenposition im eigenen Land mit einer transregionalen Vernetzung, die 
zu numerischer Sichtbarkeit führt. Es geht in dieser Konstellation nicht um 
rechtliche, sondern primär um kulturelle Anerkennung als Gruppierung, die 
in gesamtgesellschaftlichen und globalen Debatten eine hörbare Stimme ha
ben soll. 

4 Zusammenfassung 

Diskurse um Mehrheiten und Minderheiten in Nigeria müssen vielfach ska
liert und relativiert werden, da gestaffelte Identitäten die Norm und nicht die 
Ausnahme sind. Zudem wird die historische longue durée einer Tendenz zu to
lerierter Diversität in einem Gefüge staatlicher Einheitspolitik deutlich sicht
bar. Die globale Aufmerksamkeit, die Fragen der sozialen Gerechtigkeit (social 
justice) erhalten, führt auch in Nigeria und anderen afrikanischen Staaten zu 
einer diskursiven Verschiebung in der Wahrnehmung von ethnischer, religiö
ser, geschlechtlicher und siedlungsökonomischer Diversität. Wenn (religiöse) 
Minderheiten als zahlenmäßig kleine Gruppen verstanden werden, die als un
terprivilegiert wahrgenommen werden (und nicht als toleriert nach Weltecke 
2020), und die deshalb gegen eine Mehrheitsgruppe um rechtliche, politische 
und kulturelle Anerkennung kämpfen müssen, dann ist diese Konstellation in 
Nigeria aber weiterhin kaum wirkmächtig. Soziale Gerechtigkeit wird eher im 
Rahmen einer Einheitspolitik gesucht, in der Tolerierung wichtiger als aktive 
Anerkennung ist. 

In manchen Fällen findet heute dennoch ein Ringen um die Anerkennung 
als religiöse Minderheit statt, insbesondere wenn Freiheitsrechte von Individu
en tangiert sind. Im Vergleich zu Europa sind solche Fälle aber insgesamt sel
ten (mit Ausnahme der Regenbogennation Südafrika) und haben wenig Aus
sicht auf Erfolg. Der Diskurs um Minderheiten und Mehrheiten wird in Nige
ria klar von rechtlichen Auseinandersetzungen um die Anerkennung von klei
nen Sprachen und um die unterschiedlichen Siedlungsformen kleiner Ethnien 
bestimmt. In allen diesen Fällen gilt die Maxime, dass Diversität von staatli
cher Seite nicht als Wert an sich gesehen wird. Man feiert ein nigerianisches 
oder (pan-)afrikanisches Erbe, nicht aber die Vielfalt der indigenen Religionen 
und Kulturen. 

In anderen Fällen wird eine bisherige Position der politisch-kulturellen 
Schwäche oder gar Unterdrückung nun neu diskursiv gerahmt, und zwar in 

https://doi.org/10.14361/9783839474983-003 - am 14.02.2026, 06:37:01. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839474983-003
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


68 Fallstudien zu ›religiösen Minderheiten-Mehrheiten-Konstellationen‹ 

zwei Schritten: Beschreibt man sich selbst als Minderheit und nicht nur als 
beliebige, tolerierte Gruppe in einem Vielvölkerstaat bzw. in einer vielfältigen 
religiösen Arena, dann erhält man mehr Aufmerksamkeit von öffentlicher 
Seite. Der Verweis auf Minderheitenrechte kann dann bei entsprechendem 
numerischem Gewicht zum Anspruch auf eine Mehrheitenposition führen. 
Beispiele hierzu sind die Einführung der Scharia im islamischen Norden von 
Nigeria und die akademisch-kulturelle Anstrengung, das transatlantische 
Yoruba-Netzwerk als Weltreligion einzuführen. Wesentlich ist hierbei die 
Erkenntnis, dass numerische Größe und Marginalisierung nicht miteinander 
korrelieren müssen. Dominanz basiert nicht auf Größe. Der relativ neue 
Diskurs um Minderheitenrechte als Form der sozialen Gerechtigkeit ist in Ni
geria in eine wesentlich komplexere Auseinandersetzung mit herkömmlichen 
Strukturen von Dominanz und nationaler Einheit, mit gestaffelten und regio
nal zu differenzierenden Identitäten eingebettet, als es in monolinguistischen 
Nationen der Fall ist. 
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